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1. (1)Liegt ein ordnungsgemaler Antrag im Sinne des8 4 vor, ist zu erheben, ob ein Bedarf im Hinblick auf das
bereits bestehende Versorgungsangebot 6ffentlicher, privater gemeinnutziger und sonstiger bettenfuhrender
Krankenanstalten mit Kassenvertragen zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und
allgemein zugdnglichen Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems
der sozialen Sicherheit gegeben ist und gegen den Bewerber keine Bedenken bestehen.

2. (2)Von einer Prifung des Bedarfs ist abzusehen, wenn nach dem vorgesehenen Leistungsangebot in der
Krankenanstalt ausschlieB3lich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfahige Leistungen erbracht werden
sollen. Die Osterreichische Gesundheitskasse ist zur Frage, ob es sich beim Leistungsangebot um ausschlieBlich
sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfahige Leistungen handelt, zu héren. Darlber hinaus ist von der
Prufung des Bedarfes abzusehen, wenn bereits eine Errichtungsbewilligung erteilt wurde und die Verlegung des
Standortes innerhalb desselben Einzugsgebietes erfolgt oder es sich um eine bloRe Flachenerweiterung am
bisherigen Standort handelt.

3. (3)Wenn bei bettenfiihrenden NO Fondskrankenanstalten der verfahrensgegenstandliche Leistungsumfang in
den Verordnungen gemal3 § 23 oder § 24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit,
BGBI. I Nr. 26/2017, geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfes die Ubereinstimmung des Vorhabens mit diesen
Verordnungen zu prufen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist auch fur
bettenfiihrende NO Fondskrankenanstalten sinngeméaR § 8 Abs. 1 lit. a anzuwenden. Fir sonstige bettenfiihrende
Krankenanstalten ist ein Bedarf gegeben, wenn unter Bertcksichtigung der Ergebnisse der Planungen des
jeweiligen Regionalen Strukturplanes Gesundheit hinsichtlich der drtlichen Verhaltnisse (regional rurale oder
urbane Bevodlkerungsstrukur und Besiedelungsdichte), der flr die Versorgung bedeutsamen
Verkehrsverbindungen, der Auslastung bestehender stationarer Einrichtungen sowie der Entwicklungstendenzen
in der Medizin bzw. Zahnmedizin eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots nachgewiesen
werden kann.

4. (4)Hinsichtlich des Bedarfes ist eine Stellungnahme der gesetzlichen Interessensvertretung privater
Krankenanstalten, des NO Gesundheits- und Sozialfonds, ausgenommen bei NO Fondskrankenanstalten, der
Rechtstrager nachstgelegener 6ffentlicher Krankenanstalten und betroffener Sozialversicherungstrager, sofern
sie fUr das Einzugsgebiet der beantragten Krankenanstalt (§ 4 Abs. 1 lit. a) nach den
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften zustandig sind, einzuholen. Die Stellungnahmen der betroffenen
Sozialversicherungstrager haben im Wege des Dachverbandes der Sozialversicherungstrager zu erfolgen. Weiters
ist bei privaten bettenflihrenden Krankenanstalten eine Stellungnahme des Dachverbandes der
Sozialversicherungstrager dariber einzuholen, ob ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung tber den
verfahrensgegenstandlichen Leistungsumfang anhangig ist. Der Dachverband der Sozialversicherungstrager hat
der Behdrde mitzuteilen, ob ein entsprechendes Vertragsvergabeverfahren beabsichtigt bzw. bereits anhangig ist
und sie Uber den Abschluss dieses Verfahrens zu informieren. Weiters ist ein Gutachten der Gesundheit
Osterreich GmbH oder eines vergleichbaren Gesundheitsplanungsinstitutes einzuholen. Bei NO
Fondskrankenanstalten ist zur Frage des Bedarfes ein Gutachten des NO Gesundheits- und Sozialfonds
einzuholen, welches die eingelangten Stellungnahmen zu bericksichtigen hat.

5. (5)In Verfahren zur Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer bettenfihrenden Krankenanstalt und in
Verfahren zur Vorabfeststellung des Bedarfs (§ 4 Abs. 5) haben die betroffenen Sozialversicherungstrager
hinsichtlich des zu prifenden Bedarfs Parteistellung im Sinne des § 8 AVG, BGBI. Nr. 51/1991 in der Fassung
BGBI. I Nr. 88/2023, und das Recht der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und gegen Erkenntnisse
und Beschlusse des Landesverwaltungsgerichtes das Recht auf Revision an den Verwaltungsgerichtshof.

6. (6)Der Antrag ist wegen Bedenken gegen den Bewerber abzuweisen, wenn:

1. 1.er wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung rechtskraftig verurteilt wurde und mit Ricksicht auf die Art
der strafbaren Handlung angenommen werden kann, dass die Betriebsbewilligung missbraucht werden
wird, oder

2. 2.gegen ihn einmal ein Konkursverfahren oder zweimal ein Ausgleichsverfahren anhangig war.

7. (7)(entfallt)


https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/24
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/26
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/8
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_51_0/1991_51_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2023/88

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 5 NÖ KAG
	NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz


